
Allgemeine Einkaufsbedingungen

 1 Allgemeine Bestimmungen
 1.1  Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen. 

Entgegenstehende oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere 
Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Einkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Lieferanten die Lieferung vorbehaltlos entgegen-
genommen haben.

 1.2  Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen im Sinne von § 14 BGB.

 2 Auftragserteilung und -annahme
 2.1  Eine Bestellung gilt erst als erteilt, wenn sie von uns schriftlich abgefasst und unterschrieben ist. Münd-

lich oder fernmündlich erteilte Bestellungen sind für uns nur verbindlich, wenn wir Sie nachträglich 
schriftlich bestätigt haben.

 2.2  Bestellungsannahmen sind durch Unterschrift auf der Kopie der Bestellung innerhalb von zwei Wochen 
ab Bestellung zu bestätigen. Erfolgt eine solche Bestätigung nicht oder nicht rechtzeitig, sind wir zum  
Widerruf der Bestellung berechtigt.

 2.3  Abweichungen in Qualität und Quantität gegenüber dem Text und Inhalt unserer Bestellung und spätere 
Vertragsänderungen gelten erst als vereinbart, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich bestätigt haben.

 3 Preise, Zahlungsbedingungen
 3.1  Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung 

schließt der Preis Lieferung „frei Haus“, einschließlich Verpackung ein. Die Rückgabe der Verpackung  
bedarf besonderer Vereinbarung.

 3.2  Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist im Preis enthalten.
 3.3  Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese – entsprechend den Vorgaben in unserer 

Bestellung – die dort ausgewiesene Bestellnummer angeben; für alle wegen Nichteinhaltung dieser 
Verpfl ichtung entstehenden Folgen ist der Lieferant verantwortlich, soweit er nicht nachweist, dass er 
diese nicht zu vertreten hat.

 3.4  Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den Kaufpreis innerhalb von drei Wochen, 
gerechnet ab vollständiger und mangelfreier Lieferung und Rechnungserhalt, mit 3 % Skonto oder 
innerhalb von fünf Wochen netto. Bei Teillieferungen gilt dies entsprechend. Zeitverzögerungen, die 
durch unrichtige oder unvollständige Rechnungen oder mangelhafte oder unvollständige Lieferungen 
entstehen, beeinträchtigen keine Skontofristen.

 3.5  Forderungen des Lieferanten an uns dürfen nur mit unserer Zustimmung an Dritte abgetreten werden.
 3.6  Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem Umfang zu.

 4 Lieferzeit
 4.1  Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. Sie läuft vom Datum der Bestellung. Innerhalb 

der Lieferfrist bzw. zum Liefertermin muss die Ware an der von uns angegebenen Empfangsstelle 
eingegangen sein. Falls Verzögerungen zu erwarten sind, hat der Lieferant uns dies unverzüglich 
mitzuteilen und unsere Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Auftrags einzuholen.

 4.2  Im Falle des Lieferverzugs stehen uns die gesetzlichten Rechte, insbesondere gemäß §§ 280, 281, 286, 
323, 325, 326 BGB zu.

 4.3  Kommt der Lieferant in Verzug, so haben wir nach Mahnung das Recht, eine Vertragsstrafe von 0,5 % 
des Netto-Bestellwertes pro angefangene Woche, höchstens 5 % des Netto-Bestellwertes zu verlangen 
und / oder vom Vertrag zurückzutreten. Die geleistete Vertragsstrafe wird auf einen Schadensersatzan-
spruch angerechnet.

 4.4  Ist ein Fixgeschäft vereinbart, z. B. durch Verwendung der Begriffe „fi x“, „präzis“ oder „genau“ oder 
sind die nach Handelsbrauch typischen Abladeklauseln (fob, cif gemäß Incoterms) vereinbart, sind wir 
bei Überschreiten des Liefertermins auch ohne Nachfristsetzung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten 
oder Schadensersatz zu verlangen.

 5 Lieferung, Gefahrübergang
 5.1  Die Lieferung erfolgt, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, auf Kosten des Lieferanten spesen-

frei an die von uns angegebene Empfangsstelle. Haben wir ausnahmsweise die Fracht zu tragen, so 
hat der Lieferant die von uns vorgeschriebene Beförderungsart zu wählen, sonst die für uns günstigste 
Beförderungs- und Zustellart.

 5.2  Die Gefahr geht erst mit Abnahme der Ware durch unsere Empfangsstelle über.
 5.3  Die Verpackung ist im Preis inbegriffen. Ist ausnahmsweise etwas anderes vereinbart, so ist die 

Ver packung zum Selbstkostenpreis zu berechnen. Der Lieferant hat die von uns vorgegebene Ver-
packungsart zu wählen und darauf zu achten, dass durch die Verpackung die Ware vor Beschädigungen 
geschützt ist.

 6 Dokumentation
 6.1  Rechnungen, Lieferscheine und Packzettel sind in zweifacher Ausfertigung jeder Sendung beizufügen. 

Diese Dokumente müssen enthalten: 
- Nummer der Bestellung, 
- Menge und Mengeneinheit, 
- Brutto-, Netto- und gegebenenfalls Berechnungsgewicht, 
- Artikelbezeichnungen mit unserer Artikelnummer, 
- Restmenge bei Teillieferungen

 6.2  Bei Frachtsendungen ist uns eine Versandanzeige am Tage des Versandes gesondert zu übermitteln.

 7 Gewährleistung
 7.1  Der Lieferant übernimmt die Verpfl ichtung, dass die Ware einschließlich Aufmachung und Auszeich-

nung unseren Angaben entspricht. Unsere Bestellung bzw. unser Auftrag wird fach- und sachgerecht 
ausgeführt.

 7.2  Wir sind verpfl ichtet, die Ware innerhalb angemessener Frist auf etwaige Qualität und Quantitätsabwei-
chungen zu prüfen. Insoweit ist die Durchführung von Stichproben ausreichend. Zeigt sich im Rahmen 
der Untersuchung ein Mangel, so ist dieser entsprechend der gesetzlichen Vorschriften anzuzeigen.

 7.3  Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte stehen uns ungekürzt zu; unabhängig davon sind wir berech-
tigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl Beseitigung des Mangels oder Ersatzlieferung zu verlangen. In 
diesem Fall ist der Lieferant verpfl ichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung 
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen. 
Sonstige gesetzliche Rechte, insbesondere auf Leistung von Schadensersatz, werden hierdurch nicht 
berührt.

 8  Produkthaftung
   Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpfl ichtet, uns insoweit 

von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem 
Herrschafts- und Organisationsbereich liegt und er im Außenverhältnis selbst haftet.

 9 Schutzrechte
   Der Lieferant haftet dafür, dass durch seine Lieferung und ihre Verwertung durch uns keine Patente 

oder sonstige Schutzrechte Dritter verletzt werden. Er stellt uns und unsere Abnehmer von allen 
Ansprüchen aus der Benutzung solcher Schutzrechte auf erstes schriftliches Anfordern frei. Die Frei-
stellungspfl icht des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im Zusammen-
hang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen.

 10 Höhere Gewalt
   Höhere Gewalt, also der Eintritt unvorhergesehener Ereignisse, die außerhalb unseres Willens liegen, 

z. B. Streik, Aussperrung, Mobilmachung, Krieg, Blockade, Aus- und Einfuhrverbote oder Verkehrs-
störungen u. ä. Ereignisse, die uns die Vertragserfüllung unmöglich oder unzumutbar machen, befreien 
uns für die Dauer ihres Vorliegens von der Pfl icht zur rechtzeitigen Abnahme. Die Vertragspartner sind 
verpfl ichtet, sich hierüber zu benachrichtigen und ihre Verpfl ichtungen den geänderten Verhältnissen 
nach Treu und Glauben anzupassen.

 11 Eigentumsvorbehalt, Beistellung
 11.1  Sofern wir Material beim Lieferanten beistellen, behalten wir uns hieran das Eigentum vor. Verarbeitung 

oder Umbildung durch den Lieferanten werden für uns vorgenommen. Wird unsere Vorbehaltsware mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sache (Einkaufspreis zuzüglich Mehrwertsteuer) zu den 
anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.

 11.2  Wird von uns beigestelltes Material mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 
vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Vorbehaltsache (Einkaufspreis zuzüglich Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten Gegenständen 
zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Lieferanten 
als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Lieferant uns anteilmäßig Miteigentum 
überträgt; der Lieferant verwahrt das Allein- oder Miteigentum für uns.

 11.3  Für Wertminderung oder Verlust von uns beigestellter Materialien haftet der Lieferant auch ohne 
Verschulden.

 12 Geheimhaltungspfl icht
   Der Lieferant ist verpfl ichtet, unsere Bestellungen und alle hiermit zusammenhängenden kaufmän-

nischen und technischen Einzelheiten als Geschäftsgeheimnis zu behandeln. Diese Verpfl ichtung gilt 
auch über eine Beendigung der Geschäftsbeziehung hinaus.

 13 Schlussbestimmungen
 13.1  Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferanten und uns gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Einschluss des UN-Kaufrechts.
 13.2  Ist der Lieferant Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser 
Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Lieferant keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat 
oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

 13.3  Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz, sofern für eine einzelne Lieferung nichts anderes vereinbart ist.
 13.4  Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Lieferanten einschließlich dieser Allgemeinen 

Einkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine 
Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe 
kommt.
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